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3mei 6it&iipnen nb i|re £e|ren.
ßün <Beifpieï auê bcv ^vaçië.

tii '
; (©ingefanbt.)

Qn ©t. ©aüen ftnb in ben Ickten SBodjen btc Stautet»
arbeiten für 2 öffentliche Bauten ausgetrieben morben ;

für bie ©rroelterung bet Urnenhatte im Setrage non jirïa
gr. 45,000 unb für baS neue BezirfSgebäube mit r unb
gr. 200,000. ®le bei btefen ©ubmiffionen gezeitigten
©rfahrungen finb fo lehrreich, ba| fte roetteren Greifen
betannt gegeben metben foüen.

@S fei oorauSgefchicït, bofj für bie ©tabt ©t. ©allen eine
neue ©ubmiffionSoerorbnung im ©ntrourfe beS ©tabtrateS
oorllegt, bie für bie öffentlichen ©ubmiffionen ein geroiffeS
Mitfpcacherecht ber BexufSinnungen oorjieht. ®tefe foüen
berechtigt fetn, ben Behötben eine mit ben notroenbigen
©injelljetten oetfehene fßret§bere^nung einzureichen. SBenn
biefe als annehmbar erachtet mitb, foü bie Bergebung
an ein ober mehrere Singebote erfolgen, bie nicht erheblich
non biefer abroeid&en. ©rfdjeint bagegen bie Berechnung
als unangemeffen, bann foü eine Überprüfung burdj ©adj»
oerftänbige ftattfinben unb menn fich biefe einigen fönnen,
ber ©nifcheib für bie Vergebung in gleichem- ©tnne weg»
leitenb fein.

Sei ber SluSfchteibung ber SIrbeiten für bie Urnen»
haüe lag biefer ©ntmurf nicht cor. @r mürbe erfi oer»
öffentlicht, mährenb ber SluSjchreibungSfrift ber Arbeiten
am BezirfSgebäube.

gür bie erfiere Sirbett reiften bie Baumeifter ihre
Offerten etn, ohne Bücffpracfje miieiuanber ju nehmen,
b. h-, jeber fetjte feine fßceife ein, role er fte für gut fanb,
Zum Seil roohl auch, ohne biefe genügenb p berechnen.

®aS ©ubmiffionSergebniS roar folgenbeS:

Slngebot A

„ B

„ c

„ D

„ E

„ F

„ G

„ II
„ I

gr. 41,162.—
„ 42,180.—
„ 43,150.—

„ 43,263 -
„ 43,782.-
„ 43,813 -
„ 46,625.—

„ 51,177.-
„ 52,061.—

^nzroifchen gelangte nun auch bie anbere größere
Sirbeit zur SluSfcf)reibung. Mit BüdfW auf ben ©ntrourf
ber ©ubmifftonS » Serorbnung rourben bie fich um bie
Sirbeit tntereffierenben Baumeifter unter ffupg ihres
$entralfefretärS unb bei fßräfibenten beS fiäbiifthen
©eroetbeoerbanbeS zu einer Befprechung eingeladen. ®tefe
Betfammlung lehnte eine gemeinfame Berechnung unb
BetbanbSofferte ab. Sludj ber Borfdjlag, nur eine ge»

metnfame Berechnung aufzufteüen unb biefe ben Mit»
gliebern beïannt zu geben, ohne fie oerbtnblich Z« erflären,
rourbe nicht angenommen. Man befürchtete, baff ein ber»

artiges Borgehen tn ben Behörben Slnfiofj erregen fönnte
unb oleüeicht als Berfuch einer Bingbilbung bezeichnet
roürbe. ©tnftimmig einigte man fich auf folgenbeS Ber»

fahren.
@S rourben 5 girmen bezeichnet, bie unabhängig oon

einanber, bie Sirbeit beregnen foüten. ®iefe Berechnungen
rourben bis zu einem bestimmten Sage bem fpräftbenten
be§ ©eroetbeoerbanbeS eingereicht, ber biefe zufammen»
fteüte unb oerglidj. ®tefe gufammenficüung rourbe oon
einem unbeteiligten gadjmann überprüft nnb fo bie Bor»
malofferte aufgefieüt. ®aS ganze Berfahren rourbe abfolut
biSïret burd&gefü^rt, b. h-, 2§ roupie niemanb roie ber
anbere geregnet unb roie hoch fich *>te Bormalberechnung
belief. ®ie leidere rourbe oor ©röffnung ber Singebote
ber Behörbe, unter ®arlegung beS ©achoerhalteS, ein»

gereicht,

®aS ©rgebnis biefer zroeiten ©ubmiffion roar folgenbeS
'

Slngebot A gr. 173,861.-
B
C

D
E
F
G
H
1

K

îorr. 179,900.-

183,550.—

204,943

178,450.-
184,184 —
190,556.—
197,109.—
199 404.—
203,535.—
204,109.—
204,620.—
214,943.—

Bormalofferte gr. 204,801.—.
3fn ber Baufommiffion, roeldje bie Bergebungen oor»

Zubereiten hat rourbe ber SIntrag auf Bergebung tn 2
So]"en an bie Singebote B unb D gefteüt.

golgenbe ©rroägungen roaren roegleitenb:
®te Bormalberechnnng erroeife fich bei näherer ißrü»

fung als eine fünfilich geftetgerte Sheorteofferte, roie fte
roohl an Schulen gelehrt roerbe, in ber BrojiS aber
niemals aufrecht erhalten roetben lönne. @S feien SU'
f^iäge für Material unb ©achoerlufte nicht berechtigt,
ba ja nocheinmat ein ßufchlag für aügemeine Unfoften
erfolge. ®er Betbrauch an Baclfieinen fei oiel zu hod)
eingelegt, aüein an biefem Bofien erhalten bie Unter»
nehmer zù'îa gï- 10,000 für zu oiel berechnete Bacfftetne.
SSBir laffen hier bie SMMation über bie Bof. 4, Mauer»
roerf für Branbmauern, groifchenroänbe folgen:
400 Bacfftetne à 5,9 Bp. inîl. 1 Bp. für Bruch Se- 23 60
0,3 m' Mörtel 1:4 à 19.35 5.80
SlrbeiiSloh« 10.—
©erüft -.70
Sittgemeine Unfofien, Qnftattation, ©efchtrr,

ßapttaloerzinfung, Unternehmergerotnn „ 4.40
Sotal per m* gr. 44.50

®tefe Bechnung rourbe rote gefagt für oiel zu hoch
befmrtben. @S rourbe roeiter in Betracht gezogen, baff
baS rechnetifche Mittelangebot fish auf gr. 194 000 fieüe.
©ine Bergebung an ein Slngebot oon gr. 194,000 laffe
ft«h alfo ohne roeitereS rechtfertigen. @S ewftehe nun
nur noch bie grage, ob baS groette SoS ber näG^fifjöljereir
Offerte oon gr. 197,000 zuzufdjlagen fei, ober ber nächfi»
billigeren mit gr. 179,000.

gür einen ^uühlag an leijteres Slngebot fei maß»
gebenb geroefen, ba| baS Slngebot D für baS Mauerroerf
gr. 37.50 per irF, baS Slngebot B bagegen gr. 37.—
unb 39.— oerlange, roährenb baS nachfthöhere Slngebot
E einen ©InhettSpreiS oon gr. 41.50 oorfehe. @S gehe

boch nicht an, am gleichen Bau bem einen Unternehmer
gr. 41.50 unb bem anbern gr. 37.50 für bie gletdje
Sirbeit zu bezahlen, unb roettn fich fraS Slngebot D als
annehmbar erroeife, bann müffe baS Slngebot B eS un»
bebingt noch eher fein. Sftjterer habe zubem erflärt, er
habe gar nicht baran gebaut, etn Unterangebot einzu»

reiben, fonbern eher nach einem Mittelangebot getrachtet,
©r hai>e eben feinen teuren Betrieb unb fönne bie Sirbeit
ganz gut um biefe ?ßceife ausführen. ®arauS ergebe ftd),
bofî bie Offerten ber Singebote F—K roohl unter bem

©tnfluf} einer geroiffen Strömung als überfe^t zu be»

trauten feien.
SUS biefer Befehluff bem B^äftbenten beS ©eroerbe»

oerbanbeS befannt rourbe, erföchte biefer juftanbigen
OriS um eine Unterrebung, um namentlich feftfieüen zu
fönnen, roo in ber Bormaloffette überfehungen oorge»
fommen feien.

3n mehrfiünbiger Unterrebung rourben oetfchlebene
Buufte flargefteüt. ®er Bcäfxbent beS ©eroetbeoerbanbeS
erbot fish unter BerücEftshtigung ber beanfianbeten Buufte
bie Bormalberechnung p fotrigieren. @r oertrat aber
Zuglei^ ben ©tanbpunft, baff auch bei Berücffuhtigung
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Zwei SiibmiWM md ihre Lehren.
Ein Beispiel aus der Praxis.

: s (Eingesandt.)

In St. Gallen sind in den letzten Wochen die Maurer-
arbeiten für 2 öffentliche Bauten ausgeschrieben worden;
für die Erweiterung der Urnenhalle im Betrage von zirka
Fr. 45,000 und für das neue Bezirksgebäude mit rund
Fr. 200,000. Die bei diesen Submissionen gezeitigten
Erfahrungen sind so lehrreich, daß sie wetteren Kreisen
bekannt gegeben werden sollen.

Es sei vorausgeschickt, daß für die Stadt St. Gallen eine
neue Submiffionsoerordnung im Entwürfe des Stadtrates
vorliegt, die für die öffentlichen Submissionen ein gewisses
Mitspcacherecht der Berulstnnungen vorzieht. Diese sollen
berechtigt sein, den Behörden eine mit den notwendigen
Einzelheiten versehene Preisberechnung einzureichen. Wenn
diese als annehmbar erachtet wird, soll die Vergebung
an ein oder mehrere Angebote erfolgen, die nicht erheblich
von dieser abweichen. Erscheint dagegen die Berechnung
als unangemessen, dann soll eine Überprüfung durch Sach-
verständige stattfinden und wenn sich diese einigen können,
der Entscheid für die Vergebung in gleichem Sinne weg-
leitend sein.

Bei der Ausschreibung der Arbeiten für die Urnen-
Halle lag dieser Entwurf nicht vor. Er wurde erst ver-
öffentlich!, während der Ausschreib ungssrist der Arbeiten
am Bezirksgebäude.

Für die erstere Arbeit reichten die Baumeister ihre
Offerten ein, ohne Rücksprache miteinander zu nehmen,
d. h., jeder setzte seine Preise ein, wie er sie für gut fand,
zum Teil wohl auch, ohne diese genügend zu berechnen.

Das Submissionsergebnis war folgendes:
Angebot ^

ö
e
o
L

I 6
u
i

Fr. 41,162.—
„ 42,180.—

43,150.-
„ 43,263 -43,782.-

43,813 -46,625.—
51,177.-
52,061.-

Inzwischen gelangte nun auch die andere größere
Arbeit zur Ausschreibung. Mit Rücksicht aus den Entwurf
der Submissions - Verordnung wurden die sich um die
Arbeit interessierenden Baumeister unter Zuzug ihres
Zentralsekretärs und des Präsidenten des städtischen
Gewerbeverbandes zu einer Besprechung eingeladen. Diese
Versammlung lehnte eine gemeinsame Berechnung und
Verbandsofferte ab. Auch der Vorschlag, nur eine ge-
meinsame Berechnung aufzustellen und diese den Mit-
gliedern bekannt zu geben, ohne sie verbindlich zu erklären,
wurde nicht angenommen. Man befürchtete, daß ein der-
artiges Vorgehen in den Behörden Anstoß erregen könnte
und vielleicht als Versuch einer Ringbildung bezeichnet
würde. Einstimmig einigte man sich auf folgendes Ver-
fahren.

Es wurden 5 Firmen bezeichnet, die unabhängig von
einander, die Arbeit berechnen sollten. Diese Berechnungen
wurden bis zu einem bestimmten Tage dem Präsidenten
des Gewerbeoerbandes eingereicht, der diese zusammen-
stellte und verglich. Diese Zusammenstellung wurde von
einem unbeteiligten Fachmann überprüft und so die Nor-
malofferte aufgestellt. Das ganze Versahren wurde absolut
diskret durchgeführt, d. h., es wußte niemand wie der
andere gerechnet und wie hoch sich die Normalberechnung
belief. Die letztere wurde vor Eröffnung der Angebote
der Behörde, unter Darlegung des Sachoerhaltes, ein-

gereicht.

Das Ergebnis dieser zweiten Submission war folgendes'
Angebot ^ Fr. 173.861.-

13

e
v
13

b'
(4

II
I
X

korr. 179,900.-

183,550.—

204,943

178,450.-
184,184 —
190,556.-
197,109.-
199 404.—
203,535.-
204,109.—
204,620.—
214.943.—

Normalofferte Fr. 204,801.—.

In der Baukommisfion, welche die Vergebungen vor-
zubereiten hat, wurde der Antrag auf Vergebung in 2
Losen an die Angebote 13 und I) gestellt.

Folgende Erwägungen waren wegleitend:
Die Normalberechnung erweise sich bei näherer Pcü-

fung als eine künstlich gesteigerte Theorieosferte, wie sie

wohl an Schulen gelehrt werde, in der Praxis aber
niemals aufrecht erhalten werden könne. Es seìen Zu-
schlage für Material und Gachverluste nicht berechtigt,
da ja nocheinmal ein Zuschlag für allgemeine Unkosten
erfolge. Der Verbrauch an Backsteinen sei viel zu hoch
eingesetzt, allein an diesem Posten erhalten die Unter-
nehmer zirka Fr. 10,000 für zu viel berechnete Backsteine.
Wir lassen hier die Kalkulation über die Pos. 4, Mauer-
werk für Brandmauern, Zwischenwänderc., folgen:
400 Backsteine à 5,9 Rp. inkl. 1 Rp. für Bruch Fr. 23 60
0.3 in- Mörtel 1:4 à 19.35 5.80
Arbeitslohn „ 10.—
Gerüst -.70
Allgemeine Unkosten, Installation, Geschirr,

Kapitalverzinsung, Unternehmergewinn „ 4.40

Total per in- Fr. 44.50
Diese Rechnung wurde wie gesagt für viel zu hoch

befunden. Es wurde weiter in Betracht gezogen, daß
das rechnerische Mittelangebot sich auf Fr. 194 000 stelle.
Eine Vergebung an ein Angebot von Fr. 194,000 lasse
sich also ohne weiteres rechtfertigen. Es emstche nun
nur noch die Frage, ob das zweite Los der nächsthöheren
Offerte von Fr. 197.000 zuzuschlagen sei, oder der nächst-
billigeren mit Fr. 179,000.

Für einen Zuschlag an letzteres Angebot sei maß-
gebend gewesen, daß das Angebot 0 für das Mauerwerk
Fr. 37.50 per m-, das Angebot L dagegen Fr. 37.—
und 39.— verlange, während das nächsthöhere Angebot
13 einen Einheitspreis von Fr. 41.50 vorsehe. Es gehe

doch nicht an, am gleichen Bau dem einen Unternehmer
Fr. 41.50 und dem andern Fr. 37.50 für die gleiche
Arbeit zu bezahlen, und wenn sich das Angebot v als
annehmbar erweise, dann müsse das Angebot 13 es un-
bedingt noch eher sein. Letzterer habe zudem erklärt, er
habe gar nicht daran gedacht, ein Unterangebot einzu-
reichen, sondern eher nach einem Mittelangebot getrachtet.
Er habe eben keinen teuren Betrieb und könne die Arbeit
ganz gut um diese Preise ausführen. Daraus ergebe sich,

daß die Offerten der Angebote ?—1< wohl unter dem

Einfluß einer gewissen Strömung als übersetzt zu be-

trachten seien.
Als dieser Beschluß dem Präsidenten des Gewerbe-

Verbandes bekannt wurde, ersuchte dieser zuständigen
Orts um eine Unterredung, um namentlich feststellen zu
können, wo in der Normalofferte Übersetzungen vorge-
kommen feien.

In mehrstündiger Unterredung wurden verschiedene
Punkte klargestellt. Der Präsident des Gewerbeverbandes
erbot sich unter Berücksichtigung der beanstandeten Punkte
die Normalberechnung zu korrigieren. Er vertrat aber
zugleich den Standpunkt, daß auch bei Berücksichtigung
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ber Äorrefturen fic§ baS Angebot B faum als annehmbar
erroeifen bürfte.

Stach eingehenben Befpreßungen unb Unterfußungen
ait ausgeführten Sauten ergab fß für bie $auptpoftion
„HRauerroetf" foïgenbe Beteßnung:

385 Bacffeine à 5,8 3tp.
0,3 m® äRörtel à gr. 17.60
Arbeitslohn infiufioc ©etüf, gnfal»

lation 2C

gr. 22.35
5.30

9 —
SRaterial unb Arbeitslohn per m® gr. 36.65

®lefe ßalMation würbe nun auch nom ©tabtbauamt
nißt mehr ftart angefaßten. 97un fonnte aber fein groetfel
mehr beftehen, bof; bie Angebote B unb D als nißt an»
nehmbar p bejeictinen maren, benn auf gr. 36.65 reine
©rfeHungSfofen 85 97p. ober auß gr. 2.35 für Unfoften,
Aniortifation, Kapitaloerjinfung unb llntetnehmergerolnn
muffen als abfolut ungenügenb bejeißnet werben.

@S blieb nun noß p unterfußen, rotefo baS Angebot
D mit gr. 37.50 für bie Çauptpoftion in ber ©nbfumme
boß auf ben annehmbaren Setrag oon gr. 190,000 îam
unb ba jeigte fß bie fonberbare Satfaße, bag in einer
©oentualp oftion unb jroar in einer fßofition, bie fehr
roahrfßetnliß nißt pr Ausführung fommt, bie Offerte
D eine Überforberung oon über gr. 7000 — aufwies,
inbem hier ber ©hßettSpreiS mehr als ba§ doppelte be§

^reifes ber übrigen Offerten betrug, giehen mir nun am
Angebot D biefe Überforberung ab, fo feilt ftß btefeS

auf gr. 183,000 unb ermeift ftß auß biefe Offerte als
Unterangebot, ®iefe Bejetßnung muff um fo eher auf»
reßt erhalten bleiben, als ftß auß bte Berechnung eines
gaffabenanfßnitteS für ben Unternehmer fetneSroegS fo
günftig jelgte, roie bie§ tsom ©iabtbauamt angenommen
mürbe, ©oroett nun bie &atfaßen, unb eS mären naß
ben ©runbfähen ber neuen ©ubmiffionSoerorbnung bei
etner Übet prüfung burß ©aßoerftänbige mohl bie An»
geböte E unb F mit gr. 197,000 refp. gr. 198,000 als
bte in Betraßt fommenben Offerten bejetßnet roorben.

SBenn bie Arbeiten am BejirfSgebäube für fß aHein

pr Bergebung gefommen mären, hätte ftß troh aHem
mohl eine ©rlebigung in biefem ©tnne erjtelen laffen.

AHetn nun bie ftehrfeite ber SRebaiHe. 97aßbem
reßnerifß bte innere Berechtigung ber Angebote B unb
D nißt mehr noßgerotefen werben fonnte, mürben bie
Offerten an ber UrnenhaHe pm Bergletß herangepgen.

@S rnuf als bemühenb bejetßnet werben, bafj für
jene weit fletnere Arbeit einzelne burßauS feriöfe ginnen,
roelße für HRauerwetf beim BcjitfSgebäube gr. 44.—
etngefeht hatten unb bei ber UrnenhaHe gt. 38.—, ja

fogar nur gr. 37.—. Sîaum eine Offerte roteS jmifßen
be'm Anfat} für bie UrnenhaHe unb bemjenigen für ba§
BejirfSgebäübe einen logifßen gufammenhang auf.

Sie Behörbe fietlte fß nun auf ben ©tanbpunft,
eS gehe nißt an, wenn burßauS feriöfe ginnen für eine

fßoftion gr. 37.— bis 38.— oerlange, 2 SBoßen fpäter
für bie gleiße Arbeit gr. 44.— p bejahten, ©egett biefen
©tanbpunft tiefe fiß nun faum etmaS ehtmenben, benn
bie Behörben finb nun einmal fßroer oon ber 97oiroen=

bigfeit unb ®urßführbarfelt ber ^Reformen im ©ubmif
fonSmefen p überjeugen unb nehmen fßneü fiingbilbung
unb unnatürliße fßreiSfeigmtng an. ®iefe Annahme
onnte in biefem gaHe als begrünbet gelten, ba rounber*
arerroetfe biefenigen girmen, melße bei ber UrnenhaHe

am biHtgfien offerierten, beim BejirtSgebäube bie teuerfien
maren. gür biefe ©rfßetmmg fanben bte Behörben feine
©rfärung.

Unb boß ift für ben, ber mit bem ©ubmiffionSmefen
unb ben Berhättntffen beS Baugewerbes oirtraut if,
eine ©rflärung naheliegenb.

SRan roeif ja, roelß bemoraltfierenbe SBirfung bem
©ubmiffionSmefen anhaftet, wie oft gegen beffereS SBiffen
unter bem Qroang ber Berhättniffe unb unter bem Be*
ftreben, fß einen Auftrag p ftßern, Offerten gefieüt
werben, bie gar feine innere Berechtigung haben. 3Ran
weif aber auß, roie fehr eS in ben Greifen beS ©eroerbeS
an ben nötigen BereßnungSgrunblagen fehlt, wie fehr
oft nur fßätpngSroeife unb aus bem ©efßl h^auS
Offerten gemaßt werben. ®tefe gaftoren traten im ooHen
Umfange in ©eltung bei ber Ausfßretbung ber Arbeiten
an ber UrnenhaHe. Beim BejirfSgebäube mürben fe
nun pm Steil eliminiert burß ben Befßlufj ber ein»

gangs ermähnten QntereffenteroBerfammlung, burß weü
ßen bie einzelnen girmen eben oeranlafjt mürben, p
reßnen unb mohl auß bte Hoffnung beftanb, bafj bie
betaiHterte Berechnung bei ber Bergebung in Betraßt
gejoaen mürbe.

gür biefe Atmahme fprißi auß bte Satfaße, bafj
oon ben 12 fonfurrierenben girmen ooHe 8 nur wenige
Brojent unter fß unb oon ber Hlormalofferte abmißen.
Bon einer iHopalen ißreiSfeigerung p fpreßen geht aber
faum an.

®teS fnb bie faßlißen ©arlegungen bis pm SRomente
ber QufßlagSerteilung.

2Ba§ lehren uns biefe Satfaßen nun?

I. ®af auf bem ©ebiete beS ©ubmiffionSmefenS nur
mit mögltßft flaren Bereßnungen, bie ben Be»

hörben einroanbfrei bie Bereßtigung ber gefor»
betten greife naßroetfen unb nur fo naß unb naß
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der Korrekturen sich das Angebot k kaum als annehmbar
erweisen dürfte.

Nach eingehenden Besprechungen und Untersuchungen
an ausgeführten Bauten ergab sich für die Haupiposition
„Mauerwerk" folgende Berechnung:

383 Backsteine à 5,8 Rp.
0.3 m-- Mörtel à Fr. 17.60
Arbeitslohn inklusive Gerüst, Jnstal-

lation :c

Fr. 22.35
5.30

9 —
Material und Arbeitslohn per Fr. 36.65

Diese Kalkulation wurde nun auch vom Stadtbauamt
nicht mehr stark angefochten. Nun konnte aber kein Zweifel
mehr bestehen, doß die Angebote IZ und I) als nicht an-
nehmbar zu bezeichnen waren, denn auf Fr. 36.65 reine
Erstellungskosten 85 Rp. oder auch Fr. 2.35 für Unkosten,
Amortisation, Kapitalverzinsung und Unternehmergewinn
müssen als absolut ungenügend bezeichnet werden.

Es blieb nun noch zu untersuchen, wieso das Angebot
v mit Fr. 37.50 für die Hauptposition in der Endsumme
doch auf den annehmbaren Betrag von Fr. 190,000 kam
und da zeigte sich die sonderbare Tatsache, daß in einer
Eventualposition und zwar in einer Position, die sehr

wahrscheinlich nicht zur Ausführung kommt, die Offerte
v eine Überforderung von über Fr. 7000 — aufwies,
indem hier der Einheitspreis mehr als das Doppelte des
Preises der übrigen Offerten betrug. Ziehen wir nun am
Angebot v diese Überforderung ab, so stellt sich dieses

auf Fr. 183,000 und erweist sich auch diese Offerte als
Unterangebot. Diese Bezeichnung muß um so eher auf-
recht erhalten bleiben, als sich auch die Berechnung eines
Fassadenanschnittes für den Unternehmer keineswegs so

günstig zeigte, wie dies vom Stadtbauamt angenommen
wurde. Soweit nun die Tatsachen, und es wären nach
den Grundsätzen der neuen Submissionsverordnung bei
einer Übel Prüfung durch Sachverständige wohl die An-
geböte IZ und I? mit Fr. 197,000 resp. Fr. 198,000 als
die in Betracht kommenden Offerten bezeichnet worden.

Wenn die Arbeiten am Bezirksgebäude für sich allein
zur Vergebung gekommen wären, hätte sich trotz allem
wohl eine Erledigung in diesem Sinne erzielen lassen.

Allein nun die Kehrseite der Medaille. Nachdem
rechnerisch die innere Berechtigung der Angebote IZ und
0 nicht mehr nachgewiesen werden konnte, wurden die
Offerten an der Urnenhalle zum Vergleich herangezogen.

Es muß als bemühend bezeichnet werden, daß für
jene weit kleinere Arbeit einzelne durchaus seriöse Firmen,
welche für Mauerwerk beim Bczirksgebâude Fr. 44.—
eingesetzt hatten und bei der Urnenhalle Fr. 38.—, j«

sogar nur Fr. 37.—. Kaum eine Offerte wies zwischen
dem Ansatz für die Urnenhalle und demjenigen für das
Bezirksgebäüde einen logischen Zusammenhang auf.

Die Behörde stellte sich nun auf den Standpunkt,
es gehe nicht an. wenn durchaus seriöse Firmen für eine
Position Fr. 37.— bis 38.— verlange, 2 Wochen später
für die gleiche Arbeit Fr. 44.— zu bezahlen. Gegen diesen
Standpunkt ließe sich nun kaum etwas einwenden, denn
die Behörden sind nun einmal schwer von der Notwen-
d-igkeit und Durchführbarkeit der Reformen im Submis-
sianswesen zu überzeugen und nehmen schnell Ringbildung
und unnatürliche Preissteigerung an. Diese Annahme
onnte in diesem Falle als begründet gelten, da wunder-
arerweise diejenigen Firmen, welche bei der Urnenhalle

am billigsten offerierten, beim Bezirksgebäude die teuersten
waren. Für diese Erscheinung fanden die Behörden keine

Erklärung.
Und doch ist für den, der mit dem Submissionswesen

und den Verhältnissen des Baugewerbes vertraut ist,
eine Erklärung naheliegend.

Man weiß ja, welch demoralisierende Wirkung dem
Submissionswesen anhastet, wie oft gegen besseres Wissen
unter dem Zwang der Verhältnisse und unter dem Be-
streben, sich einen Auftrag zu sichern, Offerten gestellt
werden, die gar keine innere Berechtigung haben. Man
weiß aber auch, wie sehr es in den Kreisen des Gewerbes
an den nötigen Berechnungsgrundlagen fehlt, wie sehr
oft nur schätzungsweise und aus dem Gefühl heraus
Offerten gemacht werden. Diese Faktoren traten im vollen
Umfange in Geltung bei der Ausschreibung der Arbeiten
an der Urnenhalle. Beim Bezirksgebände wurden sie

nun zum Teil eliminiert durch den Beschluß der ein-
gangs erwähnten Interessenten-Versammlung, durch wel-
chen die einzelnen Firmen eben veranlaßt wurden, zu
rechnen und wohl auch die Hoffnung bestand, daß die
detaillierte Berechnung bei der Vergebung in Betracht
gezogen wurde.

Für diese Annahme spricht auch die Tatsache, daß
von den 12 konkurrierenden Firmen volle 8 nur wenige
Prozent unter sich und von der Normalofferte abwichen.
Von einer illoyalen Preissteigerung zu sprechen geht aber
kaum an.

Dies sind die sachlichen Darlegungen bis zum Momente
der Zuschlagserteilung.

Was lehren uns diese Tatsachen nun?
1. Daß auf dem Gebiete des Submiffionswesens nur

mit möglichst klaren Berechnungen, die den Be-
hörden einwandfrei die Berechtigung der gefor-
derten Preise nachweisen und nur so nach und nach
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bie beraubten ober unbewußten Unterangebote be-

fämpft werben fönnen.
©aß bte Untertagen pr ^Preisberechnung rcoch

Doüfommenere werben. @§ foüten an Ranb fon=
ïreter Beifpiele bie Selftungen ber Arbeiter für
ben m® ober ben m® feftgefMt werben. Studj
über bte Unïoftenquoten ber einzelnen ©efdhäfte
im Berßältnil jum 9lrbeit§lohn ober sur fjko»
buftion müßten fiatiftifclje ©rhebungea gemacht
werben.

©ie Beijörbe wirb ja in weltau§ ben weiften gälten
immer an bie Berechtigung be§ mlnbeften 3lngebole§
glauben uttb nur unter bern ©rucfe ber Satfacfjen ein
löfjerei Angebot würbigen.

®a§ bringt für bie Serufêoerbanbe bie ip flicht mit
fish, alles p tun, wa§ ba§ Berechnungâmefen heben !ann
unb bap bient, bie fiatiftifd^en ©runblagen unfeter Hat»
ïutationen p ergänzen.

©ine SReform be§ Submiffion§roefen§ fann nur in
totalem ßufammenarbeiten swifdjen BerufSoerbäitben unb
Behörben erreicht werben. Sediere bütfen aber meßt oer»
geffen, baß eine IReform eine gewiffe Bteiêfieigermtg mit
[ich bringen muff, anfonft eben feine IReform s« oergetchnen
wäre. Sei Berßältniffen, wte fie in ben testen fahren
fteh auSgeftatteten, müßte ba§ gefamte Saugewerbe mit
Sicherheit bem IRuin entgegengehen.

SSÖenn nun bie Bergebung ber SRaurerarbeiten am
BepfSgebäube auch nicht auf biefe Sßeife erfotate. wie
fie auf ©runb ber inneren Berechtigung ber Offerten
ptte erfotgen müffen, fo ftnb nach ©artegung ber 33er»

häitniffe bte Baumelfter wohl nlcîjt gans fcfjulbloS.
Roffen wir, bei einem nâcfjften galle werben fid) bte

Situationen für beibe Seite günftiger geftatten.

Töte ©rcppen in
(Storrefponbenj.)

©ie Rerftetlung ber Steppen in Rolj bietet fo niete

Borteile, baß fein anbereS SRaterial ba§ Rolj non biefem
©eblet enbgüttig p oerbrängen nermag. ©te Honftruftion
non Steppen in Rolj bietet feinertet ©chmierigfeiten unb

ift bittig; ba§ Rolj geftattet eine reiche fünftlerifctfe 3u§»

geftattung bei ben manntgfatiigften gornten ber Steppen
imb bei richtiger Söahl ber Röljer bieten bie Rolltreppen
eine ©auetßaftigMt, bie bei weitem nicht oon allen Stein»
arten erteilt wirb, gerner bietet baS Rolg ben unbe»

ftreltbaren Borteit, baß eS angenehmer p begehen ift
wie jebeS anbete 9Ratertal. ®a§ Rolj ift atfo fopfagen
gum Sreppenhau gefdjaffen wte fein anbereS SRaterial
unb e§ wirb ftdfj auch nidht fo Ieic£)t burdj neuzeitliche
SRaffiofonftruftionen son biefem ©ebtet abbrängen toffen.
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SSBte fteht e§ aber mit bem fchmerften Bebenfen gegen
Rolltreppen, mit ber leisten Brennbarfeit? ©iefeê Be=
benfen ift abfoiut nicht gerechtfertigt, fobaib bie Sreppe
in einem befonbern feuerftsher umßhloffenen IRaum liegt
unb nicht in Betblnbung mit Berßhläqen ober ©elaffen
fteht, in benen bie ©ntftehung eines Branbeë burd} bartn
aufbewahrte Stoffe p befürchten ift. Sie ©efahr liegt
auch oiel weniger in ber 3erftörung ber Sreppenläufe,
al§ in bem Berqualmen ber Sreppen burdh geuer in einem
ber Siebenräume, ©ageqen bietet aber auch bie unoer»
brennlichfte Sreppenfonftcuftion feinerlei Schuß unb be§»

halb werben auch häufig Rolltreppen felbfi in pielge»
fdjoßiqen Räufern geftattet, wenn fie nur oon maffioen
llmfaffungen umfchloffen ftnb unb feine ©elegenßelt p
einem Branb im Sreppenhau§ felbft gegeben erfdjetnt.
©ie fogenannten feuerficheren Rolltreppen mit Unter»
fchalung unb unterem SRörteloerpuß haben [ich pbem
im geuer oiel poerläfftger erwlefen al§ ©ranitftufen
unb bergteidhen.

Bei ber Äonfiruftion ber holjernen Sreppenfiufen
nnterfehetbet man bie Srittfiufe, eine magrecht liegenbe
Bohle, unb • bie Seh» ober gutterftufe, baä fenfredhte
Brett, ba§ jrotfehen ben Srittfiufen einqefeßt wirb unb
eine ©uref)ficht perhtnbert. ©ie Seßftufen fehlen nur bei
Soppen allereinfach fier 3M, bei ben fogenannten Seiter»
treppen. ©ie Bexbinbung oon Scßftufen unb Sritifiufen
fann in oerfchtebener Sßeife erfolgen; am obern IRanbe
bilbet ein ©tngreifen ber Seßfiufe in bte Srittfiufe bie
Beqel; ber untere IRanb fann einfach angenagelt ober
aufgeîchxaubt werben. 2Bo aber feine untere Berfletbung
oorgefehen ift, ba fteht eine folche Berbinbung primitio
au§ unb man greift bann metfi ju einem ©inlaffen ober
betgl., ober oerbedtt bie gugen burdh gierleiften. 3" ben
Srittfiufen hat man natürlich ftärfere Bretter p wählen
al§ für bie ©efeftufen; man nimmt hierp 4—5 cm ftarfe
Bohlen, währenb für bte Setglufer. 2—272 cm fiatfe
Bretter genügen. Batürlidh hat man für bie ber 3b»
nütpng fiarf unterworfenen Srittftufen bal befie Rolg
p wählen, ba§ man mit ben Dorhanbenen SRitteln
befchaffen fann; wo ©idhenhölä ä« teuer ift, ba wähle
man wenigftenê ein fernigeê Hkfernholj. ®a§ weiche
Sannen» unb gidjtenholj ifi für Sreppenfiufen gänzlich
ungeeignet.

3n ihrer fonfiruftioen 3ulbtlbung unterfd^eiben wir
pnächft eingefihobene Sreppen, Bet biefen werben bie
ben Sauf begrenjenben SBangen parallel befäumt unb
mit fthmalbenfchmangförmigen Buten oerfehen, in bte bie

einfachen Stufenbretter eingefthoben werben. SRan beläßt

J@I1h SpiiiPj EisenkonsMfions-MsMe

WissritefilMB*, Wülfiicigeretrasee. — Telephon.

Spezialfabrik elserner Formen
für die
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Speisalartikei : Foraesi für alle Betriebe.

Eisenkonstraktionen jeder M
D tare Fi bedetaterici®
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FiöchiSte L-eistwiigSiahilgkeit.

Ar. 51 Jllnstr. schweiz. Handw. -Zeitung („Meisterblatt") 16?

2.

die bewußten oder unbewußten Unterangebote be-

kämpft werden können.
Daß die Unterlagen zur Preisberechnung noch
vollkommenere werden. Es sollten an Hand kon-
kreier Beispiele die Leistungen der Arbeiter für
den oder den festgestellt werden. Auch
über die Unkostenquoten der einzelnen Geschäfte
im Verhältnis zum Arbeitslohn oder zur Pro-
duktion müßten statistische Erhebungen gemacht
werden.

Die Behörde wird ja in weitaus den meisten Fällen
immer an die Berechtigung des mindesten Angebotes
glauben und nur unter dem Drucke der Tatsachen ein
höheres Angebot würdigen.

Das bringt für die Berufsverbände die Pflicht mit
sich, alles zu tun, was das Berechnungswesen heben kann
und dazu dient, die statistischen Grundlagen unserer Kai-
Zulationen zu ergänzen.

Eine Reform des Submisfionswesens kann nur in
loyalem Zusammenarbeiten zwischen Berufsoerbänden und
Behörden erreicht werden. Letztere dürfen aber nicht ver-
gessen, daß eine Reform eine gewisse Preissteigerung mit
sich bringen muß. ansonst eben keine Reform zu verzeichnen
wäre. Bei Verhältnissen, wie sie in den letzten Jahren
sich ausgestalteten, müßte das gesamte Baugewerbe mit
Sicherheit dem Ruin entgegengehen.

Wenn nun die Vergebung der Maurerarbeiten am
Bezirksgebäude auch nicht auf diese Weise erfolate. wie
sie auf Grund der inneren Berechtigung der Offerten
hätte erfolgen müssen, so sind nach Darlegung der Ver-
hältnifse die Baumeister wohl nicht ganz schuldlos.

Hoffen wir, bei einem nächsten Falle werden sich die
Situationen für beide Teile günstiger gestalten.

Wie Treppen in Holz.
(Korrespondenz.)

Die Herstellung der Treppen in Holz bietet so viele
Vorteile, daß kein anderes Material das Holz von diesem

Gebiet endgültig zu verdrängen vermag. Die Konstruktion
von Treppen in Holz bietet keinerlei Schwierigkeiten und
ist billig; das Holz gestattet eine reiche künstlerische Aus-
gestaltung bei den mannigfaltigsten Formen der Treppen
und bei richtiger Wahl der Hölzer bieten die Holztreppen
eine Dauerhaftigkeit, die bei weitem nicht von allen Stein-
arten erreicht wird. Ferner bietet das Holz den unbe-

streitbaren Vorteil, daß es angenehmer zu begehen ist
wie jedes andere Material. Das Holz ist also sozusagen

zum Treppenbau geschaffen wie kein anderes Material
und es wird sich auch nicht so leicht durch neuzeitliche
Massivkonftruktionen von diesem Gebiet abdrängen lassen.
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Wie steht es aber mit dem schwersten Bedenken gegen
Holztreppen, mit der leichten Brennbarkeit? Dieses Be-
denken ist absolut nicht gerechtfertigt, sobald die Treppe
in einem besondern feuersicher umschlossenen Raum liegt
und nicht in Verbindung mit Verschlügen oder Gelaffen
steht, in denen die Entstehung eines Brandes durch darin
aufbewahrte Stoffe zu befürchten ist. Die Gefahr liegt
auch viel weniger in der Zerstörung der Treppenläufe,
als in dem Verqualmen der Treppen durch Feuer in einem
der Nebenräume. Dagegen bietet aber auch die unver-
brennlichste Treppenkonstcuktion keinerlei Schutz und des-
halb werden auch häufig Holztreppen selbst in vielge-
schoßigen Häusern gestattet, wenn sie nur von massiven
Umfassungen umschlossen sind und keine Gelegenheit zu
einem Brand im Treppenhaus selbst gegeben erscheint.
Die sogenannten feuersicheren Holztreppen mit Unter-
schalung und unterem Mörtelverputz haben sich zudem
im Feuer viel zuverlässiger erwiesen als Granitstufen
und dergleichen.

Bei der Konstruktion der hölzernen Treppenstufen
unterscheidet man die Tritistufe, eine wagrecht liegende
Bohle, und die Setz- oder Futterftufe, das senkrechte
Brett, das zwischen den Trittstufen eingesetzt wird und
eine Durchsicht verhindert. Die Setzstufen fehlen nur bei
Toppen allereinfachster Art, bei den sogenannten Leiter-
tr.ppen. Die Verbindung von Sctzftusen und Trittstufen
kann in verschiedener Weise erfolgen; am obern Rande
bildet ein Eingreifen der Setzstuse in die Trittstufe die
Regel; der untere Rand kann einfach angenagelt oder
ausgeschraubt werden. Wo aber keine untere Verkleidung
vorgesehen ist, da sieht eine solche Verbindung primitiv
aus und man greift dann meist zu einem Einlassen oder
dergl., oder verdeckt die Fugen durch Zierleisten. Zu den
Trittstufen hat man natürlich stärkere Bretter zu wählen
als für die Setzstufen; man nimmt hierzu 4—5 em starke
Bohlen, während für die Setzstufen 2—-2V- em starke
Bretter genügen. Natürlich hat man für die der Ab-
nützung stark unterworfenen Trittstusen das beste Holz
zu wählen, das man mit den vorhandenen Mitteln
beschaffen kann; wo Eichenholz zu teuer ist, da wähle
man wenigstens ein kerniges Kiefernholz. Das weiche
Tannen- und Fichtenholz ist für Treppenstufen gänzlich
ungeeignet.

In ihrer konstruktiven Ausbildung unterscheiden wir
zunächst eingeschobene Treppen. Bei diesen werden die
den Lauf begrenzenden Wangen parallel besäumt und
mit schwalbenschwanzförmigen Nuten versehen, in die die

einfachen Stufenbretter eingeschoben werden. Man beläßt
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